
2.2 Bestellung von beratenden Mitgliedern in den Schulausschuss gem. § 12 Abs. 2 des 
Schulverwaltungsgesetzes NRW 

 
 Bürgermeister Dr. Storch erklärt, dass die Kirchengemeinden bisher noch keinen 

Benennungsvorschlag eingereicht haben. Der nächste Schulausschuss sei erst im kommenden 
März terminiert und man könne die Bestellung der geistlichen Vertreter in der Januar-Sitzung 
des Rates nachholen. Gegen die Benennung der Schulvertreter beständen heute keine 
Bedenken.  
 

 
Beschluss-Nr. 
XII/3/22 

1. Zu ständigen Mitgliedern mit beratender Stimme werden in den Schulausschuss bestellt: 
für das Siegtal-Gymnasium   Herr Werner Teubler, 
für die Hauptschule   Herr Alfred Himpeler  
für die Grundschulen  Herr Gerd Feld 
 

2. Die Vertreter der Kirchengemeinden werden in der Januar-Sitzung des Rates bestellt. 
 
Abstimmungs-
Erg.: 

Einstimmig 

 
 


